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Vorlaufige Wahlordnung fUr dle Wahlen 

zu den Fakultatsräten 



Vorlic\uf 

Gemäß § 16 Abs. 2 Sat 

er Ui ß t die r1 o c !1 c:; c h u 1.l i n. q iJ; o l vor 'iuf i9e Wahl 

für die v•la hl u d1::n lt r 

§ 1 

( 'j ) Dem F ak1.11t .L a. d.c p () ,. ( .. chen F' kul t~it und dem der 
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§ ?, 

(1) Die Mitglieder der Faku ätsräte werden in unmitte r, 

freier, gleicher und geheimer Wahl nach Gruppen getrennt 

gewählt. 

( 2) Für die Wahl in der Grupp0; der Pro ssoren werden die 

Fakultäten wie folgt in Wahlkreise untergliedert: 

ZJ, •• Philo 

Wahlkreis 1: 

Philosophisc s Inst tut 

Wahlk.rc~is 2 

Seminar für Klassische Philologie 

Wahlkreis 3: 

Erzie s Inst]tut, 

Institut fLlr Entv.1icklunqc; und Sozialpf3ycholoqic3 

h/a .. tl.11< t'G j_ 4 ~ 

S () Z .i l V«! .:i. ~~; c>· f 1 <: :; JnstU.u.t 

Wah 

Germanis i ehe (::Ttl j_ n.iJ. r 

Li. t:Lc3Chr::;s Ins i tuL 

Wahlkred.0:~ 7 

Romanisches Seminnr, 

Sernj.nar füt T< u.n~..; !: und WeLkerz 1ehunq 

j h. DtdakU k, 



B„ 1\/lat isch-NaturwJssenschaftl Fakultät 

Wahlkreis 1 

Mathematisches Institut, 

Institut für Statistik und Dokumentation 

Wahlkreis 2~ 

ikalisches In titut, 

Inst.1.tut fUr 

Institut für ik •' 

für Di S'J.K 

Wah is 3; 

Ins itut J.:u.: l\n.:.:n:qa.n.-,. ehe Chr:~nüe und StruJ;:turchemü'!, 

Inst:J __ t1Jt f'Lt1: 

In;3t:.Ltut für c;w Chemie I und II, 

Wah 

InstJ.tu ·F f3 j.cJ lc_J 

nologie 

'iJab.lk·cets '): 

In titu r-

n.st.J_ u.t, f 

io ie, 

lnsti_tut fü:c Mikcob:i.0Lo~1:u::·, 

Wa!1 

1? 

1" 
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C, MecH z ini;:;che Fakul zit: 

Wahl is 1 

Anatomisches Institut, 

Physio lo(jischec> In:=;tit ut, 

Institut filr Medizinische Psychologie, 

Institut für Mec'lizüi.:Lsche Soziologie, 

Lehrstuhl flir Psycho apie und Psychosomatik, 

Hirnforschun9, 

Institut für B jk und Elektronenmikroskopie, 

Lehrstuhl für Klinische Biochemie (Diabetologie) , 

Institut für tik und Anthropologie, 

Pathologische~> Institut: f 

Neuropa.tholoqis h(::~s In~;t:l.tut, 

Institut fOr Pha.rmak(; qie r 

Institut filr Toxikologie, 

Institut für L Lsch Mikrobiologie und Virologie, 

J n s u_t 

Institut fLlr Ge:; ,:1.:h 

Institut fU~ Medizi 

,..,_ .... 
,_,.)_ 

ie Statistik und Biomathematik, 

Chi,,:urgie, 

I ClS i t: tlt~ .,_nnun 1JC)W1:::sen und Transfusionsmediz.in 

IAJal1 .is 

Chirur sehe ICL i. unn 1LiK1i 

Insti 1x1: für l\naco~;thc iclog.i.e, 

Uro1ocr s 

Neuroch:Lru ., 
·'- 1 LT\ 

inikr. 



Wahlkreis 4: 

Kinderklinik, 

Hautklinikv 

Augenklinik, 

Klinik filr Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten 

Wahlkreis 5: 

Medizinische Klinik und Poliklinik, 

Neurologische Klinik, 

Psychiatrische Klinik der Universität Düsseldorf -

Rheinische Landesklinik, 

Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik der 

Universität Düsseldorf - Rheinische Landesklinik, 

Institut und Klinik für Medizinische Strahlenkunde, 

Nuklearmedizinische Klinik 

Wahlkreis 6: 

Westdeutsche Kieferklinik: 

Poliklinik und Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer

krankheitenr 

Westdeutsche Kieferklinik: 

Klinik flir Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie. 

Für die Wahl in der Gruppe der wiss. Mitarbeiter, in der der 

Studenten und in der der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter 

bildet jede Fakultät jeweils einen Wahlkreis. 

(3) Die Wahl in der Gruppe der Professoren erfolgt als Persön

lichkeitswahl. Jeder Wahlberechtigte l1at soviele Stimmen, 

wie Sitze in seinem Wahlkreis zu vergeben sind. Flir einen 

Kandidaten kann nur eine Stimme abgegeben werden. Der Wahl~ 

berechtigte braucht die ihm zustehende Stimmenzahl nicht 

auszuschöpfen. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 

Stimmen auf sich vereinigen. Dabei bleiben Kandidaten, auf 

die keine Stimmen entfal , unberücksichtigt. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet der 1i7al11vorc;.tand durch Los. 



(4) Die Wahl in der Gruppe der wiss. Mitarbeiter, in der der 

Studenten und in der der nichtwissens liehen Mitarbeiter 

erfolgt nach den Grundsätzen der personalisierten Verhält

niswahl. lJeder Wähler hat eine Stimme, die er für einen Kan~ 

didaten einer Wahlliste seiner Mitgliedergruppe abgibt. Die 

Sitze einer Mitgliedergruppe werden auf die Wahllisten im 

Verhältnis der für die in den Listen aufgeführten Kandidaten 

insgesamt abgegebenen Stimmen nach dr:'rn d ij Hondt 1 sehen Höchst·

zahlverfahren verteilt. Dabei bleiben Listen, auf die keine 

Stimmen entfallen, unberücksichtigt. Bei g ichen Höchstzahlen 

entscheidet der Wahlvorstand durch Los über die Vergabe der 

Sitze. Die danach auf die einzelnen Wahllisten entfallenden 

Sitze werden den in den Wahllisten geführten Kandidaten 

in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stinunenzahl zuge

teilt,, Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren Kandidaten 

einer Liste entscheidet die Rei auf der Liste. 

§ 3 

(1) Jedes Mi lied der Hochs kann ':3ei:t1. ktives und 

Wah cht nur in einer Fa tät und dort nnr in einem WaJll~ 

kreis ausüben. Ein rec igtes MitgliPd das mehreren 

Fakultäten bzw. mehreren Wahlkreise , bat 

einer vom Wahlausschuß zu best.imrnenden Fri >~u erkltiren, 

filr welche Fakultät bzw Wahlkreis es sein Wahl-

recrrt will renfa11:::> o dnc r Wahlausschuß 

das Mitglied einer r Fakultäten bzw, einem de Wahlkreise 

es angehört. Für di(" F'akultiltszuqt.~'iöci 

Studenten ist ihre Erkl be:i. d1::~r Ein~;chre 

lieh. Für die wahlberechti Mi lieder, die me 

tt. der 

rnaß9eb~ 

Mitgliedergruppen der Sätze 

1 bis 3 entsprechend. 

(2) Wahlberechtigte eine Fakultät dlir ur wenn sie 

am 35. Tage vor dem ersten w.:::ü1lt:acr cJj(; Vorau2,s0;tzung:::-.:n nach 

§ 1 . 2 erfül und in dem Wählerve zejchnis 

Fakultät bzw. dort s Wal11krc s c: 9etfJl1rt ,„'c~rdc1 n. Die 

Wählerverzeichnisse werden nach .rennt. für die 

ein?.eln(";n Wah J.se er:c;teJlt. 

7 



Sie liegen vom 30 bis 26. vor dE~in er~:;ten an 

vorn s ß zu bestimmenden Orten zu aus. 

gegen die lifäh z ichniss mlissen bis zum 

Ablauf des 26 Tages vor dem ersten taq 9e dem 

Wahlausschuß geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser 

Fri~3t sind Einwendungen, auch :Lm We<:Je d.r::~r Wahlanfechtung, 

aus geschlossen" 

§ 4 

(1) Die Wahl er lgt als i::-~t. l\ntrag zu~ 

lässiq ,. Die Hochschullei n lt.errnt.rl 11r1-tc;r 

Berücksichtigung der in diesr::or 110rViufLgen Wa.:hlor fiir 

( 2} D 

•' 
~ _} 

( 5) 

L(::. Durch d.er ~Ia.1:11 

Urnenwahl findet ta. an v e 

vorlec~tmcrsf:r(:::.icn Tf\/12;rktaqcn. j 

Uhr. Ci .. r c1 l l E~ 1'1 i t. SJ 

1rrn 11;) b Gel)ä11d.e 

::-~ 1rJab.1t1r1te:r 

":'.i~. el u.nd e:1nern 

Wahlalls uß sor 
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§ 5 

( 1) Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, daß E:?r ~:>eine 

Entscheidung durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht. 

( ) Bei Urnenwahl legt der Wähler den StimmzetteJ in den Wahl-

umschlag und wirft diesen in die Wahlurne. 

( 3) Bei der Stimmabgabe hat der W~1hler seinen gültigen 

Personalausweis oder einen a.nderen gültigen amtlichen Ausweis mit 

Lichtbild vorzulegen. Studenten sollen darüber hinaus ihren 

Studentenausweis vorlegen. Bei der Stimmabgabe wird die Wahl

berechtigung durch Vergleich der Eintragung im vorgelegten Aus

weis mit den Eintragungen i.m Wählerverzeichnis geprüft Die Teil

nahme an der Wahl ist im Wählerverzeichnis zu vermerken. 

(4) Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

§ 6 

{ l) Wah rechtigte könneon ihr Wahlrecht anch durch Briefwahl a1J::>" 

üben" Der auf Briefwah1 i formlos ;;:1i stel e l\rlt r 

auf Briefwahl ist nur stattz ,. wenn c3 i,::; s stens bis zurn 

ierten 

sinde 

vor dem ersten Wahltag beim Wahlausschuß e ganqen 

( :>.) Der Br:Lefwähler erhält als Br:Lefwahlunt er einen Stimmzettel, 

einen Vi'ahlumschlag, einen Wald:o;chein rnLt der Ver ichertff1q„ c1 ß 

d.er Wahlberechti9te den Stinunzet:t gekennzeichnet hat, 

und einen Wahlbriefurnsch 

qunq oder d(~r Brie h11J.nterla9e11 jrn r7eichnis 

u vermerken" 

(3) Bei der Briefwahl hat der Wähle dein Wahla schuß im verschlossenen 

Wahlbriefumschlag 

c:;c:ünen Wahls in und 

inem be:3onderen Wal' Jum eh tünm ette 

9 



zeitig zuzuleiten, daß der iefurns spätestens 

am zten Wahltag bis 15.oo Uhr e 

(4) Der Wahlausschuß sammelt die bei ihm eingegangenen Wahlbriefum

schläge und hält sie bis zmn Ablauf des Wahlterm.ins unter Ver~ 

schluß, 

§ 7 

(1) Der Senat wählt einen Wahlausschuß, dem als 

Vorsitzender ein Jurist der Verwal sowie als Mitglieder 

ein Pro ssor, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Student 

sowie ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter angeh5ren. Für 

jedes Mitglied ist ein Vertreter zu wählen. 

(2) Der Wahlausschuß bereitet die Wahl vor und überwacht ihre Durch

fil . Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit-

gl:Lc~c3.e:c schluß g. Er ent cheidet mit einf Mehrheit 

der nwesenden Mitglieder in öl.'fent tcJ:h-'r f:Jitzunq" Bei Stimmen-· 

J_ it ist die Stimme des Vorsitzenden aus::c;chlagqebend. 

(3) Der Wahlausschuß die Wahl 40 ~age vor dem Wahltermin be-

kannt. Die Bekann muß mindestens enthalten: 

-1 ,, :D,a.t. u.n1 i r VeröJ:.. 

• Die Bezeichnung des zu wählenden Organs, 

Namen und die der ~i lieder de 
'\1\Ta.ft s cl1 l1s se s, 

Anzahl der zu wäh ~ je Mit ledergruppc 

E Darstellung des 

6. Einen Hinweis darauf, daß nur wählen kann, wer in das Wählpr
verzeichnis eingetragen ist, 

7. Einen Hinweis auf Ort und Zeit der Aus gung des Wählerver
t.~J.c:l1.r1i21ses ff 

Lnweis auf die 
zeichnj_s einzulegen, 

lictlk,c:i t. r- T~:.i.r1 gegen das Wähler-

, Die Auf lvorscb1 in.zureichen 

10. Einen Hinweis auf die notwendige Zahl von Kandjatenr 

!1 „ Die Frist in welcher die Wahlvorsch 
einzureichen sind, 
l:-1 
J __ , 

beim Wahlauss uß 

ingereichte Wahlvor-



1 1 
schläge berlicksichtig werden und daß nur gewählt werden kann, 
we in einen Wahlvorschlag aufgenommen worden ist, 

13. Den Ort der Bekanntgabe der Wahlvorschläge, 

14. Die Wahltage, 

15. Ort und Zeit der Stimmabgabe, 

16. Einen Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl und die 
dabei zu beachtenden Regelungen, 

17. Den Ort, an dem das Wahlergebnis bekanntgegeben wird. 

(4) Der Wahlausschuß kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben 

weiterer Helfer bedienen. 

(5) Mitglieder des Wahlausschusses und Wahlhelfer dürfen nicht 

Wahlbewerber sein. 

§ 8 

(1) Unmittelbar nach Ablauf des Wahltermins erfolgt durch den 

Wahlausschuß und unter seiner Kant.rolle durch die von ihm 

dafti~ beauftragten Wahlhelfer die Auszählung der Stimmen. 

SiE~ ist öf lieh. Vor Öffnung Wahlumschläge mit den 

Stimmzetteln aus der Briefwahl ist die Stimmabgabe im Wähler~· 

verzeichnis zu vermerken. Enthält das Wählerverzeichnis einen 

Vermerk nach § 5 Abs. 3 Satz 4, ist die Briefwahlstimme un~ 

gültig Bei der Auszählung der Stimmen sind für jede Mit~ 

gliedergruppe in jedem Wahlkreis folgende Zahlen zu ermitteln 

urrl in einer Niederschrift aufzunehmen; 

1. Die insgesamt abgegebenen gliltigen und ungültigen Stimm
zettel, 

2. Im Fal der Pers6nlichkeitswahl die auf jeden Bewerber 
entfallenden qli.ltigen Stinunenv 

3. Im Falle der Listenwahl: 

a) die auf alle Bewerber eines jeden Wahlvorschlages ent
fallenden gültigen Stimmen 
sowie 

b) für jeden Wahlvorschlag getrennt die auf die Bewerber 
entfallenden gültigen Stimmen, 

gebenen gültigen Stimmen. 

Die Niederschriftenv die Vermerke über die Stimmabgabe, die 

~ 11 -~ 



1 
Stimmzettel und Wahlumschläge, die Wählerverzeichnisse sowie 

alle sonst entstandenen Urkunden und Schriftstücke sind un

mittelbar nach Fertigstellung der Niederschriften dem Wahl

ausschuß zu übergeben. 

(2) Ungültig sind Stimmzettel, die 

a) nicht in der vorgeschriebenen Form und Weise abgegeben 
worden sind 
oder 

b) als nicht für die Wahl hergestellt erkennbar sind. 

(3) Ungültig sind Stimmen, die 

a) den Willen des Wahlberechtigten nicht zweifelsfrei er
kennen lassen 
oder 

b) einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten. 

(4) Ungültig sind Stimmen weiterhin, wenn ein Wahlumschlag 

mehrere Stimmzettel enthält, ein leerer Wahlumschlaq oder 

ein Stimmzettel ohne Wahlumschlag abg·egeben wird. 

(5) über den gesamten Zeitraum der Stimmabgabe hat der Wahl

ausschuß eine Niederschrift anzufertigen, aus der alle 

für die Abstimmung und für die Ermittlung des Abstimmungs

ergebnisses wesentlichen Umstände hervorgehen müssen. 

Die Niederschrift enthält mindestens 

1. Die Namen der Mitglieder des Wahlausschusses, die Namen 
des Schriftführers und der Wahlhelfer, 

2. die Zahl der in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl
berechtigten jeder Mitgliedergruppe, je Wahlkreis und insgesamt 

3. den jeweiligen Zeitpunkt, den Beginn und das Ende der Ab~ 
stimmung, 

4 die Gesamtzahl der Abstinuuenden jeder Mitgliedergruppe in 
j~dem Wahlkreis und der Gesamtfakultät, 

5. die Gesamtzahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel je 
Mitgliedergruppe und Wahlkreis sowie insgesamt, 

6 A die Gesamtzahl der g·ültigen Stimmen für jeden Wahl vor-
schlag, 

7. die Gesamtzahl der gültigen Stimmen filr jeden Bewerber; 

8. die Anzahl der auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze, 
die Sitzverteilung auf den Wahlvorschlägen und die Namen 
der gewählten Bewerber, 



9. die Namen der zugeordneten vorläufigen Stellvertreter 
in der Gruppe der Professoren (§ 15 Abs. 2) sowie die 
Namen der zugeordneten Stellvertreter in den übrigen 
Mitgliedergruppen; die Wahlniederschrift wird nach der 
Durchführung der konstituierenden Sitzung des Fakul
tätsrates um die Namen der endgültig zugeordneten Stell
vertreter iB der Gruppe der Professoren ergänzt. 

10. besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung oder der 
Feststellung des Wahlergebnisses, 

11. die Unterschriften der Mitglieder des Wahlausschusses 
und des Schriftführers. 

§ 9 

{ 1) Das Wahlergebnis ist vom Wahlausschuß in der Fakultät durch 

öffentlichen Aushang bekanntzumachen. Gleichzeitig mit der 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses hat der Wahlausschuß die 

Gewä.hlten von ihrer Wahl schriftlich zu benachrichtigen. 

(2) Das Nähere, insbesondere die Art und den Inhalt der Bekannt

machung bestimmt der Wahlausschuß, 

§ 1 0 

(1) Die der Gruppe der Professoren im Fakultätsrat zur Verfügung 

stehenden Sitze werden an die Kandidaten nach dem erreichten 

Stimmenrang wie folgt vergeben: 

A. Philosophische Fakultät 

Wahlkreis 1 : 

2 

Wahlkreis 2: 

Wahlkreis 3: 

4 

Wahlkreis 4 

6 

Wahlkreis 5: 

3 

Wahlkreis 6 

3 

Wahlkreis 7: 
•] ·11 



Wahlkreis 8: 

2 

1 

B. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

Wahlkreis 1 : 

4 

Wahlkreis 2 : 

5 

Wahlkreis 3: 

4 

Wahlkreis 4: 

2 

Wahlkreis 5: 

5 

Wahlkreis 6: 

2 

Wahlkreis 7: 

2 

c. Medizinische Fakultät 

Wahlkreis 1 : 

5 

Wahlkreis 2 : 

7 

Wahlkreis 3: 

5 

Wahlkreis 4: 

5 

Wahlkreis 5 : 

8 

Wahlkreis 6: 

2 

'14 
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(7) Der Wahlausschuß gibt spätestens am 10. Tag vor dem ersten 

Wahltag die als gültig zugelassenen Wahlvorschläge öffent

lich innerhalb der Fakultät bekannt. Die Reihenfolge der 

Wahlvorschläge in der Veröffentlichung erfolgt im Falle 

der Persönlichkeitswahl nach dem Alphabet. Im Falle der 

Listenwahl ermittelt der Wahlausschuß d.ie Reihenfolge der 

Wahlvorschläge durch Los. Die Anschriften der Bewerber 

sind nicht Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung. 

(8) Wird kein den Voraussetzungen des Abs. 3 genügender Wahlvor-

1 ,, 
\ 1 

schlag eingereicht, so wird unverz 

vorn Wahlausschuß auf der Grund 

eh das Wahlverfahren 

des bereits aufgestellten 

Wählerverzeichnisses nach Maßgabe dieser Wahlordnung wieder

holt.. Die Hochschulleitung bestimmt unverzüglich den Termin 

für die Wiederholungswahl. 

§ 11 

r Persönlichkei 

der E::inze ise den Kandidaten 

e~t~r·eicl'lt:en S·l:in1me11ra~n.g- z11~Jeo1."dnet ~ B(:::i ;~::t_ 1eichheit ent~-

scheidet. das Los. 

( 2} Die bei der Listernvah1 auf die eir;zelnen Listen einer j en 

Höchstzahlverf n vom Wahlaus chuß ermictelt. Bei gleicher 

Höchstzahl entscheidet das Los. Danach werden die jeweils 

ei Wahlliste z 

:i.:mmenzah len z eilt. Be1 St 

d IrC't.::;"' Tn dE~r r werden vor Durch-

flihrung der Zuordnung nach Satz 3 Gbe1~ i 0 Listen hinweg 

3 Sitze vorab an den Hochschulas stenten, wissenschaftlichen 

Mitarbeiter und die Le flir besondere Auf mit 

d.r~rl j eV\7f-?::i. ls rne st.er1 StimTT1E-:1 n \/e~r b(~~r1 

( J nen lLt al ff so 

b iben die Sitze frei es sei denn, 1e i.ben in der Gruppe 

rofessoren mehr als zwei itz , 

wis enschaftlichen Mitarbeiter, der der udenten und der der 

senschaftlichen Mitarbe tP ~ als in S z rei. 

e letztgenannten Fällen ist n ts 1 durcliz uführen. 

i6 ~ 



f .i 

(1) Den Kandidaten, die einen Sit im rakultätsr~e 

wird sodann gemäß de Regelung der Absätze 2 bis 

4 ein Stellvertreter zugeordnet. 

(2) In der der Professoren· werden nach der Durchflihrung 

des Nachrlickverfahrens ß § 13 Abs. 1 für die Kandidaten, 

die einen Sitz erhalten haben Vertreter aus demselben Wahl-

kreis wie fo bestellt Den Mitgliedern des Fakult srates 

werden in der l~b lge des von i 

nicht i:n den Fa.kultätsrat qelan 

erreichten St 

Kandidaten in der Abfolge 

des von diesen erreichten Stimmenrangs al Vertreter zuge-

ordnet. Bei Stimmengleic Lt ent r:;heidf]t das Los. Reicht 

die Zahl der Kandidaten eines Wahlkrei es zur Vertreterbe-

stellung nicht aus, so wird aus einem anderen Wahlkreis der 
J.: 

Kandidilt rnit dem böch:::>ten relativ('?n :Lrnrnranq r der weder einen 

Sitz erhalten hat, no die Funkt:.:ion E-c in es Ste 1 vert reters 

ausUbt als Stellvertreter 7ugeordne Die Zuordnung der Stell-

vertreter ß SEttz 2 erfo .sprechend der Reihen-

fo der 

rof nen WahJ. id 

d.f::r P.rcJft:-~sso e lvertretern nicht 

i1nqsziffE~rn der von 

der Mangel ituat lJt:E.: i 1 tln. g 

gemäß Sat 2 mit dem 0 alle betroffenen 

Wahlkrei e" 

der wi s. Mitarbc .u.dentcn und 

11.r rd den1 Kandi 

c}at:.e f! d !.vert:r.·et.er 

wi fo zugeordne?t '.: 

te jeweiliqen Mit-· 

gliedes un.ter den nicht jn den Fa. 

daten denselben Sti1mnranq 1 JViitq1 ed unter 

d21Lcn" Bei bt 

Zahl d Kandi.daten Ln iner al 1cn .Lri 

de i''akul rat 1ten reter 

uzuordnen, so unte b ibt J= 1 .. HICf, 
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§ 1 3 

(1) Nach der Wahl des Dekans rückt auf dessen freiwerdenden Sitz 

der Kandidat, der von allen Kandidaten aus der Gruppe der 

Professoren, die keinen Sitz erhalten haben, den höchsten 

relativen Stimmenrang aufweist. Auf den freiwerdenden Sitz 

des Professors, der zum Prodekan gevvählt wird r rückt der 

Kandidat aus demselben Wahlkreis nach, der unter den nichtf 

in den Fakultätsrat gelangten Kandidaten den höchsten Stimmen~ 

rang aufweist. Ist die Zahl der Kandidaten des Wahlkreises 

zuvor bereits erschöpft so rilckt der Kandidat nach, der 

den höchsten relativen Stimmenrang aufweist„ 

(2) Verändert ein Gewählter seinen Status als Mitglied einer 

, entfallen die Voraussetzungen für die Wählbar"~ 

keit oder tritt ein Gewählter zurück, so rückt an seine 

Stelle der nicht in den Fakultätsrat gewählte Kandidat 

desselben Wahlkreises oder derselben Liste mit dem 

h5chsten Stimmenrang. Bei den n § 1 1 Z';,bs. 

Mitqliedern 1 t ent~>precht:.:nde ü:c den b:Lsl?tn9 nicht be 

rücksichtigten Kandidaten derselben Unte . Be1 Stimmen~ 

gleichheit entscheidet das Los. 

(3) In die Position als tel rt.r·et. s Mitglied rückt unter 

den Vorausse zungen von .i\bs .. 2 der an hste Bewerber 

aus dem Kreis der weder zu den Mitgliede eh z. u deren. 

Stellvertretern zählenden Kandidaten des Wahlkreises bzw. 

der Liste nach Bei den in§ 11 Abs. 2 S. 5 

gliedern gilt dasselbe flir bis nicht berüc"!<:::s i. 1:: :L 

Kandidaten derse Untc::rgTuppe, :::::·c=: e an solchen, so 

bleibt es bei der Regelung des Salzes 1 . Bei Stimmengleich-

heit entscheidet das Los. 

(4) Die NachrDckkandidaten tre~en in die Amtszeit ihrer Vor-

nger ein. Ist im Falle der Persdnl.i hkeitswahl die An-

zahl von Kandidaten eines Wahlkre es ers ft, so wird 

entsprechend der Regelung des § 12 Abs. 2 S. l ein Nach-

rückverfahren durchgeführt, ind im Falle Li:::;tenwahl 

die Listen ersch6pft, so bleibt der Platz frei. § 11 Abs. 3 

gilt entsprechend. 



1 

§ 14 

(1) Die Wahl ist mit der Bekanntmachung des Ergebnisses unbe

schadet eines Wahlprüfungsverfahrens gültig. 

(2) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte 

binnen 14 Tagen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

beim Wahlausschuß schriftlich Einspruch erheben. 

(3) Uber die Einsprüche entscheidet auf der Grundlage eines 

Bericht des Wahlausschusses der Senat. 

(4) Der Einspruch ist begründet, wenn die Vorschriften über die 

Ermittlung der Mandate, die Wählbarkeit oder wesentliche Be

stimmungen über das Wahlverfahren verletzt worden sind und 

durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflußt werden konnte. 

(5) Im Falle der Begründetheit des Einspruchs ist nur in der Gruppe 

und in dem Wahlkreis die Wahl zu wiederholen, auf die sich der 

Einspruch bezieht. 

§ 15 

(1) Der Fakultätsrat wird erstmalig vom Rektor einberufen. Dieser 

leitet die konstituierende Sitzung bis zur Wahl des Dekans. 

(2) Für die konstituierende Sitzung des Fakultätsrates werden den 

Mitgliedern aus der Gruppe der Professoren in entsprechender 

Anwendung des § 12 Abs. 2 vorläufige Vertreter zugeordnet. 

§ 16 

Die vorläufige Wahlordnung tritt nach Genehmigung durch den Minister 

für ~Jissenschaft und Forschung am Tage nach ihrer Ver6ffentlichung 

in den Amtlichen Bekanntmachungen in Kraft. Dies gilt entsprechend 

für Änderungen der vorläufigen Wahlordnung. 



Ausgefertigt aufgrund der Genehmigung des Ministers für 

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

vorn 2 4 . 1 o. 1 9 8 3 ~~ Az • I B 1 - 7 6 4 4 / o 71 . 

Düsseldorf, den '11.'11.1983 (Prof. Dr. Kaiser) 

~ Hektor ~ 


